
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 2017/2/21 4Ob62/16w
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 21.02.2017

Norm

UrhG §42b

Rechtssatz

Ein auf § 42b Abs 1 UrhG gestützter Rechnungslegungsanspruch besteht für die Zeit ab 22.12.2002 und ist auf

Trägermaterial beschränkt, das an Zwischenhändler oder an natürliche Personen, die das Material nicht erkennbar für

ein Unternehmen bestellt haben, geliefert wurde.Ein auf Paragraph 42 b, Absatz eins, UrhG gestützter

Rechnungslegungsanspruch besteht für die Zeit ab 22.12.2002 und ist auf Trägermaterial beschränkt, das an

Zwischenhändler oder an natürliche Personen, die das Material nicht erkennbar für ein Unternehmen bestellt haben,

geliefert wurde.

Anmerkung

Beachte das Vorabentscheidungsverfahren C-822/24
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